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I. Einleitung

Aus ökonomischer Perspektive ist die rechtliche Durchset-
zung eines Anspruchs mit drei Nachteilen verbunden: Spä-
testens mit der Anhängigmachung des Rechtsstreits muss 
der Kläger laufend und bei Verfahren mit hohen Streitwer-
ten substantielle Liquidität bereitstellen. Diese bleibt bis 
zu einer eventuellen Vollstreckung eines (möglicherweise 
über mehrere Instanzen erstrittenen) Urteils gebunden und 
kann nicht anderweitig investiert werden. Hinzu kommt 
das jedem Rechtsstreit inhärente Unterliegensrisiko. 

Die Prozessfinanzierung beseitigt diese Nachteile: Ge-
gen eine Beteiligung am erstrittenen und vollstreckten Pro-
zesserlös werden die für die Verfahrensführung notwendi-
gen finanziellen Mittel bereitgestellt und die Absicherung 
des Unterliegensrisikos übernommen. Für den Kläger wird 
die Prozessführung somit kosten- und risikofrei.

In der Praxis zeigt sich, dass es vielfältige Beweg-
gründe für die Inanspruchnahme von Prozessfinanzierung 
gibt. Dazu gehören neben der Überwindung der finanziel-
len Hürden der Rechtsdurchsetzung und der Schaffung von 
Waffengleichheit insbesondere prozessstrategische Zwe-
cke oder buchhalterische Überlegungen. Für die bestmögli-
che Beratung ihrer Klienten ist es deshalb vorteilhaft, wenn 
Rechtsanwälte Grundlagenkenntnisse über das Angebot 
von Prozessfinanzierern, den Ablauf des Finanzierungspro-
zesses und die Rolle des Prozessfinanzierers im Rahmen des 
finanzierten Verfahrens haben. Dieser Beitrag verschafft In-
teressierten einen konzisen Überblick über diese und weite-
re wichtige Aspekte der Prozessfinanzierung.

II. Die Zulässigkeit und Verbreitung 
der Prozessfinanzierung ist 
höchstrichterlich bestätigt

Das Bundesgericht hat die grundsätzliche Zulässigkeit der 
Prozessfinanzierung bereits vor knapp zwanzig Jahren an-
erkannt und dabei ihr Verhältnis zu den anwaltlichen Berufs-
pflichten, namentlich der Unabhängigkeit sowie der Treue- 
und der Schweigepflicht, einlässlich diskutiert.1 Es umriss 
dabei auch die Bedeutung der Prozessfinanzierung in der Zi-
vilrechtspflege: «Für den Klienten kann es sogar von Vorteil 
sein, wenn nebst dem (am erfolgsunabhängigen Honorar inte-
ressierten) Anwalt auch der (am Erfolg interessierte) Prozess-
finanzierer eine Abschätzung der Prozessrisiken vornimmt. 
Lehnt er die Prozessfinanzierung ab, erfährt damit der Klient 
aus einer zusätzlichen Quelle, wie die Aussichten auf Durchset-
zung seiner Rechtsbegehren eingeschätzt werden. Dies kann ihm 
den Entscheid erleichtern, ob er den Prozess riskieren will.»2 
Zehn Jahre später bestätigte das Bundesgericht diese Recht-
sprechung und qualifizierte die Prozessfinanzierung als in der 
Praxis verbreitet.3 Zur Rolle des Anwalts ergänzte das Bundes-
gericht: «Es gehört zu den Aufgaben des Anwalts, den Klienten 
gegebenenfalls auf die Möglichkeiten einer Prozessfinanzierung 
aufmerksam zu machen und ihn beim Abschluss des Prozessfi-
nanzierungsvertrags zu beraten und zu vertreten.»4 

1 BGE 131 I 223 E. 4.5 und 4.6.
2 BGE 131 I 223 E. 4.6.3.
3 BGer, 2C_814/2014, E. 4.3.1.
4 BGer, 2C_814/2014, E. 4.3.1.
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III.  Wie funktioniert 
Prozessfinanzierung?

A. Kerngeschäft

Das Geschäftsmodell der Prozessfinanzierung ist simpel:
 – Der Prozessfinanzierer übernimmt die Kosten von 

Rechtsstreitigkeiten vor staatlichen Gerichten oder (in-
ternationalen) Schiedsgerichten («full cost-covering»).

 – Im Erfolgsfall erhält der Prozessfinanzierer einen ver-
einbarten Anteil am Erlös. Bei negativem Prozessaus-
gang oder Uneinbringlichkeit des Prozesserlöses muss 
die Finanzierung nicht zurückgezahlt werden («non- 
recourse»).

 – Es besteht eine klare Trennung der Rollen von Anwalt 
und Prozessfinanzierer – der Finanzierer nimmt keinen 
Einfluss auf die Verfahrensführung («hands-off»).

Der Prozessfinanzierer stellt fortlaufend die notwendigen fi-
nanziellen Mittel für die Verfahrensführung zur Verfügung. 
Zudem übernimmt er üblicherweise auch das Gegenpartei-
kostenrisiko, d.h. das Risiko, bei Unterliegen die Gegenpar-
tei für die ihr entstandenen Anwaltskosten entschädigen zu 
müssen. Falls gewünscht, können auch historische Kosten 
(z.B. Kosten für ein Anwaltsmemorandum), die vor oder im 
Zusammenhang mit dem Abschluss des Prozessfinanzie-
rungsvertrags entstanden sind, im Finanzierungsbudget in-
kludiert und erstattet werden. Schliesslich besteht situativ 
die Möglichkeit, dem Kläger weitere Liquidität zur Verfügung 
zu stellen, welche dieser im Rahmen seiner betrieblichen Tä-
tigkeit und damit losgelöst vom Verfahren einsetzen kann (so 
genannte Teilmonetarisierung des Rechtsanspruchs).

Als Gegenleistung für die Bereitstellung der Mittel zur 
Verfahrensführung (inklusive einer allfälligen Monetarisie-
rungskomponente) erhält der Finanzierer nach erfolgrei-
cher Rechtsdurchsetzung einen im Prozessfinanzierungs-
vertrag vereinbarten Anteil am Prozesserlös. Unterliegt 
der Kläger oder lässt sich sein Anspruch nicht vollstrecken, 
muss er weder Zahlungen an den Prozessfinanzierer leisten 
noch die von diesem übernommenen Kosten erstatten. Der 
Prozessfinanzierer trägt das gesamte Prozessrisiko.  

Der Prozessfinanzierer nimmt keinen Einfluss darauf, 
wie der Kläger bzw. dessen Rechtsanwalt den Prozess führt 
(unten IV.D.). 

B. Kunden

Die Prozessfinanzierung wird von unterschiedlichen Kun-
den nachgefragt:  

 – Unternehmen;
 – Insolvenzverwalter;

 – Privatpersonen in ausgewählten Fällen (insb. erbrecht-
liche Auseinandersetzungen, Bonusansprüche, Post-
M&A-Streitigkeiten, Vermögensverwaltung);

 – Privatpersonen in Kollektivverfahren.
Prozessfinanzierung wird einerseits in Konstellationen be-
ansprucht, in denen dem Kläger die Mittel zur Verfahrens-
führung fehlen. Entsprechend ist Prozessfinanzierung ins-
besondere für Insolvenzverwalter bei der Durchsetzung 
von Ansprüchen von Konkurs- und Nachlassmassen ein 
potentiell hilfreiches Mittel, das stets im Auge behalten und 
geprüft werden sollte. 

Dieses vom «Zugang zum Recht» geprägte Kunden-
profil hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und 
verschoben. Inzwischen interessieren sich vermehrt auch 
solvente Kläger für die Prozessfinanzierung. Dies ist insbe-
sondere bei mittelständischen Unternehmen zu beobach-
ten, die mit einer Prozessfinanzierung einen Risikotransfer 

vornehmen und ihre finanziellen Ressourcen dem eigentli-
chen unternehmerischen Zweck entsprechend einsetzen 
wollen. Diese Entwicklung wird auch dadurch begünstigt, 
dass für Unternehmen die Möglichkeit einer Portfoliofinan-
zierung besteht. Darunter versteht man die Zusammenfas-
sung mehrerer/aller Prozesse eines Unternehmens zum 
Zweck einer Gesamtfinanzierungslösung. Aufgrund der Ri-
sikodiversifikation innerhalb des Portfolios können hier 
auch Verfahren in die Finanzierung miteinbezogen werden, 
welche die Auswahlkriterien für eine Einzelfinanzierung 
nicht erfüllen. 

C. Geeignete Fälle

Anhand der nachfolgenden Kriterien lässt sich einschätzen, 
ob ein konkreter Fall grundsätzlich für eine Prozessfinan-
zierung geeignet ist: 

 – geldwerter Anspruch (in ausgewählten Konstellationen 
ist auch die Finanzierung von Passivprozessen mög-
lich);

 – Mindeststreitwert (je nach Prozessfinanzierer; bei Niva-
lion ab CHF 7 Millionen);

 – staatliches Verfahren oder (internationales) Schiedsver-
fahren;

 – gute Erfolgsaussichten (Fakten und Rechtslage, allge-
meine Vorhersehbarkeit);

 – solvente Gegenpartei und Vollstreckbarkeit; 

Inzwischen interessieren sich 
 vermehrt auch solvente Kläger  
für die Prozessfinanzierung.
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insbesondere Gerichts- und Anwaltskosten, Kosten für 
erforderliche Sicherheitsleistungen, Sachverständigen- 
oder Gutachterkosten, Gegenparteikosten sowie Ausla-
gen und etwaige weitere Kosten);

 – Angaben zur Dauer des zu finanzierenden Verfahrens 
inklusive etwaiger Rechtsmittel- und Vollstreckungs-
verfahren sowie 

 – Informationen zur Solvenz der Gegenseite und – falls 
erforderlich – zu den gegebenen Vollstreckungsmög-
lichkeiten. 

Falls der Finanzierer nach einer Analyse dieser Informa-
tionen weiterhin Interesse an einer Finanzierung der 
Streitsache hat, arbeitet er die kommerziellen Rahmenbe-
dingungen der Prozessfinanzierung aus und bildet diese zu-
sammen mit den wesentlichen Bestimmungen des späteren 
Prozessfinanzierungsvertrages in einem Term Sheet ab. Ist 
der Anspruchsinhaber mit den unterbreiteten Finanzie-
rungsbedingungen einverstanden und unterzeichnet das 
Term Sheet, folgt in einem nächsten Schritt eine umfassen-
de inhaltliche Fallprüfung im Rahmen der Due Diligence. 

C. Dritte Phase: Due Diligence 
und Finanzierungsentscheid

Im Rahmen der Due Diligence wird der Fall vom verant-
wortlichen Case Team im Detail aufgearbeitet und geprüft: 
Es werden relevante Informationen zum Anspruchsinha-
ber und zur Gegenseite eingeholt, Zugang zu allen wesent-
lichen Falldokumenten verlangt, diverse inhaltliche und 
prozessuale Fragen gestellt und üblicherweise auch ein 
 externer Experte beigezogen, der das Case Team bei der 
Analyse kritischer Fragen unterstützt. 

Weil beim Finanzierer in dieser Phase ein relativ 
grosser zeitlicher und finanzieller Aufwand anfällt, sieht 
das Term Sheet eine – je nach Komplexität des Falles un-
terschiedlich lang ausgestaltete  – Exklusivitätsfrist vor, 
während der es dem Anspruchsinhaber untersagt ist, mit 
anderen Finanzierern in Verhandlungen zu treten. Gleich-
zeitig verpflichtet sich der Prozessfinanzierer, innerhalb 
der genannten Frist zu einem Finanzierungsentscheid zu 
gelangen. Entsprechend ist das Term Sheet für den An-
spruchsinhaber einseitig bindend ausgestaltet: Kommt der 
Prozessfinanzierer vor Ablauf der Exklusivitätsfrist zum 
Schluss, den Fall zu den im Term Sheet festgelegten Bedin-
gungen finanzieren zu wollen, ist der Anspruchsinhaber 
zum Abschluss eines entsprechenden Finanzierungsver-
trages verpflichtet. Andernfalls steht es ihm frei, alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen. 

 – Finanzierung in jedem Verfahrensstadium (typisch ist 
der Beizug eines Prozessfinanzierers vor Verfahrensein-
leitung);

 – die gesamten vom Prozessfinanzierer bereitzustellen-
den Mittel sollten nicht mehr als rund ein Achtel des er-
warteten Erlöses betragen (dies gewährleistet, dass der 
Hauptteil des Erlöses beim Kläger verbleibt).

IV. Ablauf des Finanzierungsprozesses

Es versteht sich von selbst, dass ein Prozessfinanzierer kei-
ne Mittel zur Verfügung stellt, ohne den Anspruch, des-
sen Durchsetzung finanziert werden soll, im Detail zu prü-
fen. Die entsprechende Prüfung erfolgt im Rahmen eines in 
mehrere Phasen gegliederten Finanzierungsprozesses.

A. Erste Phase: Finanzierungsanfrage

Der Finanzierungsprozess wird in aller Regel durch eine 
 Finanzierungsanfrage des fallführenden Anwalts eingelei-
tet. Aus der Finanzierungsanfrage sollte hervorgehen, wer 
die streitbeteiligten Parteien sind, worum es bei der Streit-
sache im Wesentlichen geht und wie hoch der ungefähre 
Streitwert ist. Dies ermöglicht es dem Prozessfinanzierer, 
einen Interessenkonflikt auszuschliessen und zu prüfen, 
ob eine Finanzierung der Streitsache in Anbetracht des an-
wendbaren Mindeststreitwerterfordernisses (oben III.C.), 

der geltenden Investitionsrichtlinien sowie im Lichte etwa-
iger Portfoliosteuerungsüberlegungen überhaupt in Frage 
kommt. Fällt diese summarische Prüfung positiv aus, folgt 
in einem nächsten Schritt eine eingehende Prüfung auf der 
Basis schriftlicher Dokumente.

B. Zweite Phase: Vorprüfung und 
Unterzeichnung Term Sheet

Im Rahmen der Vorprüfung werden dem Prozessfinan-
zierer ein Anwaltsmemorandum oder bereits vorhandene 
Rechtsschriften inklusive der wichtigsten Beweisurkunden 
zur Verfügung gestellt. Dabei sollten die zuhanden des Fi-
nanzierers zusammengestellten Unterlagen insbesondere 
nachfolgende Angaben enthalten: 

 – eine Zusammenfassung des relevanten Sachverhaltes;
 – eine rechtliche Analyse;
 – Ausführungen zum Streitwert;
 – eine Prozessstrategie;
 – eine Einschätzung der Risiken und Erfolgsaussichten; 
 – eine Berechnung der für die Prozessführung erforder-

lichen Mittel über sämtliche relevanten Instanzen (d.h. 
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Erfolgsbeteiligung vorgesehen. Unabhängig von der ver-
einbarten Berechnungsmethode erhöht sich die Erfolgsbe-
teiligung des Prozessfinanzierers mit zunehmender Dauer 
des finanzierten Verfahrens, was auf den Zeitwert des in-
vestierten Geldes zurückzuführen ist. Das bedeutet um-
gekehrt, dass die Entschädigung des Finanzierers kleiner 
ausfällt, je früher ein Fall abgeschlossen oder verglichen 
werden kann.

Bei der Verteilung des Prozesserlöses hat der Prozess-
finanzierer Vorrang: Soweit der Prozesserlös dafür aus-
reicht, erfolgt zunächst eine Erstattung der investierten 
Kosten an den Finanzierer, gefolgt von seiner Erfolgsbe-
teiligung. Der verbleibende Prozesserlös geht umfassend 
an den Anspruchsinhaber (es sei denn, letzterer hätte mit 
den Anwälten ein teilweise erfolgsbasiertes Honorar ver-
einbart).

Aus der überwiegend Multiple-basierten Vergütungs-
struktur und dem Vorrang des Finanzierers bei der Vertei-
lung des Prozesserlöses ergibt sich, dass die wirtschaft-
lichen Interessen des Prozessfinanzierers auch beim 
Abschluss eines Vergleichs ausreichend gedeckt sind. Folg-
lich bedarf es im Zusammenhang mit Vergleichen lediglich 
einer vorgängigen Konsultation des Prozessfinanzierers 
(oben IV.). 

VI. Die Beendigung des 
Prozessfinanzierungsvertrages

Wie bei anderen Dauerschuldverhältnissen werden auch 
im Prozessfinanzierungsvertrag die Modalitäten einer vor-
zeitigen Beendigung der Prozessfinanzierung definiert. Ab-
gesehen vom Kündigungsrecht beider Vertragsparteien im 
Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten kann 
der Finanzierer den Vertrag in aller Regel nur dann vorzei-
tig beendigen, wenn sich die Erfolgsaussichten des finan-
zierten Verfahrens so massiv verschlechtert haben, dass da-
von auszugehen ist, dass dem Prozessfinanzierer aus dem 
 Prozesserlös nicht einmal mehr die zur Verfügung gestellten 
Mittel zurückerstattet werden können. Da der Anspruchs-
inhaber in dieser Konstellation gänzlich leer ausgehen wür-
de, während der Prozessfinanzierer gemäss den Bestim-
mungen des Prozessfinanzierungsvertrages verpflichtet ist, 
sämtliche bis zum Zeitpunkt der Beendigung und dadurch 
entstandenen Prozesskosten zu übernehmen, hat in diesen 
Fällen auch der Anspruchsinhaber kein Interesse an einer 
Weiterführung der Finanzierung.

D. Vierte Phase: Prozessfinanzierung

Haben der Prozessfinanzierer und der Anspruchsinhaber 
den Prozessfinanzierungsvertrag einmal unterzeichnet 
(der fallführende Anwalt unterzeichnet den Vertrag ledig-
lich zwecks Kenntnisnahme), beschränkt sich die Rolle des 
Finanzierers fortan im Wesentlichen auf diejenige  eines 
externen Beobachters, der eine angemessene Kostenkon-
trolle ausübt, währenddem der Anwalt das Verfahren un-
abhängig und selbstverantwortlich im Interesse seines 
Klienten führt. Dies gilt auch für den Abschluss von Ver-
gleichen. So verpflichten Prozessfinanzierungsverträge die 
finanzierte Partei üblicherweise nur dazu, den Finanzie-
rer im Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Ableh-
nung eines Vergleichs zu konsultieren. Vorbehältlich dieser 
Rücksprache bleibt es dem Anspruchsinhaber unbenom-
men, ein Vergleichsangebot zu unterbreiten, anzunehmen 
oder abzulehnen (unten V. und VIII.). Demgegenüber sind 
der Anspruchsinhaber und sein Anwalt verpflichtet, den Fi-
nanzierer fortlaufend über den aktuellen Stand und die re-
levanten Entwicklungen des finanzierten Verfahrens zu un-
terrichten.

V. Die Entschädigung 
des Prozessfinanzierers

Die im Prozessfinanzierungsvertrag vereinbarte Entschä-
digung des Finanzierers variiert von Fall zu Fall. Entschei-
dend für die Festlegung der vereinbarten Vergütung sind 
der Umfang der zur Verfügung gestellten Mittel, der erwar-
tete Verlauf des Mittelabflusses, die geschätzte Verfahrens-
dauer, der realistische Prozesserlös und die gesamte Risiko-
analyse. All diese Faktoren bilden Gegenstand der internen 
Fallevaluation und finden Niederschlag in den angebotenen 
kommerziellen Bedingungen. 

Die Entschädigung des Prozessfinanzierers basiert 
stets auf dem effektiv erhältlich gemachten Prozesserlös 
und wird durch diesen begrenzt. Bleibt ein Prozesserlös aus 
oder fällt dieser nur in eingeschränktem Umfang an, z.B., 
weil sich ein Urteil nicht oder nur teilweise vollstrecken 
lässt, verliert der Finanzierer seine Investition bzw. berech-
net sich seine Entschädigung auf Basis des reduzierten Pro-
zesserlöses.

Die Erfolgsbeteiligung beruht üblicherweise auf 
 einem Mehrfachen der zur Verfügung gestellten finanziel-
len Mittel («Multiple Approach»), teilweise kombiniert mit 
einem prozentualen Anteil am Prozesserlös («Percenta-
ge Approach»). Zudem ist im Prozessfinanzierungsvertrag 
üblicherweise eine maximale Obergrenze («Cap») für die 
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der Anwälte zuverlässig und fristgerecht durch den Pro-
zessfinanzierer bezahlt. 

VIII. Praktische Tipps

A. Zeitpunkt der Finanzierungsanfrage 

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass finanzie-
rungswürdige Ansprüche deshalb nicht durchgesetzt wer-
den, weil ein Finanzierungsentscheid nicht rechtzeitig er-
wirkt werden kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn die Parteien langwierige Vergleichsgespräche führen 
und mit der Unterbreitung einer Finanzierungsanfrage des-
halb zu lange zuwarten. Wie aufgezeigt (oben IV.), ergeht 
ein Finanzierungsentscheid erst nach einem mehrphasigen 
Prozess, der einige Wochen oder gar Monate in Anspruch 
nehmen kann. Gerade bei drohender Verjährung oder kur-
zen Verwirkungsfristen, etwa der in Art. 533 ZGB vorgese-
henen einjährigen Frist für die Herabsetzungsklage, sind 
Anspruchsinhaber und Anwälte folglich gut beraten, wenn 
sie frühzeitig und bereits parallel zu möglicherweise noch 
andauernden Vergleichsgesprächen Kontakt mit einem Pro-
zessfinanzierer aufnehmen. Finanzierer werden in der Re-
gel bereit sein, für den Fall eines schnellen Vergleichs be-
sondere Regeln vorzusehen (unten VIII.B.). 

B. Umgang mit speziellen Situationen 
und Bedürfnissen 

Es gibt Fälle, die sich auf den ersten Blick für eine Prozess-
finanzierung nicht eignen, sei es aufgrund der konkreten 
Konstellation (z.B. Passivprozess) oder weil der Anspruchs-
inhaber besondere Bedürfnisse hat (weil er z.B. auf einen 
schnellen Vergleich hofft und deshalb nicht bereit ist, einem 
Finanzierer eine hohe Erfolgsbeteiligung zu bezahlen). Mit-
unter sehen Anspruchsinhaber in solchen Situationen un-
nötig davon ab, sich um Prozessfinanzierung zu bemühen. 
Auch in diesen Situationen kann es sich jedoch als sinnvoll 
erweisen, frühzeitig das Gespräch mit einem Prozessfinan-
zierer zu suchen, zumal es durchaus möglich ist, Besonder-
heiten des Falles oder spezielle Bedürfnisse des Klienten 
im Rahmen des Finanzierungsprozesses oder des Prozess-
finanzierungsvertrages zu berücksichtigen. So kann bei-
spielsweise vorgesehen werden, dass im Falle eines sehr 
frühen Vergleiches nur eine niedrige pauschale Vergütung 
geschuldet ist oder dass die Entschädigung des Finanzie-
rers bei der Finanzierung eines Passivprozesses aus künfti-
gen Geschäftseinnahmen bezahlt wird. 

VII. Vorteile der Prozessfinanzierung 
für Klienten und Anwälte

Die Prozessführung ist für den Kläger mit erheblichem fi-
nanziellem Aufwand verbunden, weshalb Anspruchsin-
haber teilweise selbst bei positiver Einschätzung der Er-
folgsaussichten auf die gerichtliche Durchsetzung ihres 
Anspruches verzichten.5 In diesen Fällen kann die Prozess-
finanzierung dem Kläger, der die für die Verfahrensfüh-
rung erforderlichen Kosten nicht tragen kann oder will, eine 
Möglichkeit bieten, seine Rechte gleichwohl durchzuset-
zen.6 Wenn sich im Prozess Parteien mit ungleichen finanzi-
ellen Ressourcen gegenüberstehen, kann die Involvierung 
eines Prozessfinanzierers auch helfen, Waffengleichheit 
zu schaffen. Zudem kann sich eine Finanzierungszusage 

 positiv auf Vergleichsverhandlungen auswirken. Wird die 
Gegenseite über die Existenz einer Finanzierungsvereinba-
rung informiert, unterstreicht dies nicht nur die Stärke der 
Ansprüche, sondern verdeutlicht auch, dass die finanzierte 
Partei über ausreichende Mittel verfügt, um den Fall nöti-
genfalls über alle Instanzen durchzuprozessieren. 

Wie bereits erwähnt (oben I.), bietet die Prozessfinan-
zierung für Unternehmen zudem buchhalterische Vorteile. 
Kosten und Risiken können aus der Bilanz ausgelagert wer-
den und es müssen keine entsprechenden Rückstellungen 
gebildet werden. Gerade für Unternehmen ist es zentral, 
dass das Kapital für das Kerngeschäft und Innovation ver-
wendet werden kann und nicht in langjährigen Rechtsstrei-
tigkeiten gebunden ist. 

Die Involvierung eines Prozessfinanzierers kann auch 
für Anwälte mit Vorteilen verbunden sein. Durch die Auf-
klärung über die Möglichkeit der Prozessfinanzierung kön-
nen Kanzleien ihren Klienten ganzheitliche Lösungen 
anbieten, welche deren wirtschaftliche Interessen best-
möglich berücksichtigen. Gleichzeitig können Anwalts-
kanzleien Mandate übernehmen, die sonst vielleicht nicht 
oder nur unter Anwendung reduzierter Stundensätze zu-
stande kämen. Zudem werden die Honorare und Auslagen 

5 Insbesondere dann, wenn auch kein Anspruch auf unentgeltliche 
Rechtspflege gemäss Art. 117 ff. ZPO besteht. 

6 Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zi-
vilprozessordnung (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechts-
durchsetzung), BBl 2020 2697 ff., 2776. 

Die Entschädigung des Prozessfinan-
zierers basiert stets auf dem effektiv 
erhältlich gemachten Prozesserlös und 
wird durch diesen begrenzt.
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legung dringend zu empfehlen, um sicherzustellen, dass 
der Schiedsspruch nicht angreifbar und vollstreckbar ist. 

IX. Fazit und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Pro-
zessfinanzierung in den vergangenen Jahren in der Schweiz 
und in ganz Kontinentaleuropa zu einer anerkannten In-
dustrie entwickelt hat, die es Anspruchsinhabern erlaubt, 
das mit der gerichtlichen Durchsetzung ihrer Rechtsansprü-
che verbundene (Kosten-)Risiko auszulagern und auf den 
Prozessfinanzierer zu übertragen. 

Über die klassische Klägerfinanzierung hinausgehen-
de Angebote wie die (Teil-)Monetarisierung von Ansprü-
chen, Portfoliofinanzierungen und die Finanzierung von 
Passivprozessen haben das Interesse an der Prozessfinan-
zierung zusätzlich erhöht.

Wie ein Blick über die Landesgrenzen hinaus erken-
nen lässt, dürfte die im Rahmen der Revision der Schwei-
zerischen Zivilprozessordnung geplante Einführung kol-
lektiver Rechtsschutzmechanismen die Nachfrage nach 
Prozessfinanzierungslösungen in der Schweiz weiter ver-
stärken.

C. Unterbreitung von Vergleichsangeboten 

Eine gängige Fehlvorstellung ist, dass ein Vergleich bei fi-
nanzierten Verfahren nicht oder nur eingeschränkt möglich 
ist. Wie bereits erwähnt (oben IV.), werden finanzierte 
 Parteien durch den Abschluss eines Finanzierungsvertrages 
nicht in der Möglichkeit eingeschränkt, Vergleiche abzu-
schliessen. Ganz im Gegenteil ziehen Finanzierer den Ab-
schluss eines sicheren Vergleiches einem möglicherweise 
höheren, aber noch ungewissen Prozesserlös, der einige 

Jahre in der Zukunft liegt, sogar häufig vor. Und auch finan-
zierte Anspruchsinhaber können einem Vergleich zugeneigt 
sein, weil die Erfolgsbeteiligung des Prozessfinanzierers mit 
längerer Verfahrensdauer steigt (oben V.). Fallführende An-
wälte sollten sich deshalb auch bei finanzierten Verfahren 
stets überlegen und mit ihren Mandanten sowie dem Finan-
zierer besprechen, ob und mit welchem Inhalt der Gegensei-
te ein Vergleichsangebot zu unterbreiten ist. 

D. Offenlegung des Bestehens 
einer Prozessfinanzierung 

Ob und in welchem Umfang das Bestehen einer Prozess-
finanzierung offengelegt werden muss, ist abhängig vom 
anwendbaren Zivilprozessrecht bzw. den anwendbaren 
Schiedsverfahrensregeln. 

Nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung gibt 
es keine Offenlegungspflicht; d.h. im Zivilverfahren vor 
Schweizer Gerichten ist ein Kläger grundsätzlich nicht dazu 
verpflichtet, dem Gericht oder der Gegenseite das Bestehen 
einer Prozessfinanzierung bekannt zu geben. Oft wird dies 
aus taktischen Gründen aber dennoch getan (oben V.). 

Anders verhält es sich in Schiedsverfahren, wo das 
Bestehen einer Finanzierung sowie die Identität des Pro-
zessfinanzierers zur Vermeidung von Interessenkonflikten 
offengelegt werden sollten. So sehen mittlerweile auch eine 
Vielzahl von institutionellen Schiedsordnungen eine Offen-
legungspflicht vor (Pflicht zur Offenlegung der Prozessfi-
nanzierung und der Identität des Prozessfinanzierers, nicht 
aber des Inhalts des Prozessfinanzierungsvertrages: ICC, 
VIAC, SIAC, CAM, HKIAC, CIETAC, ICSID). Die Internationa-
le Schweizerische Schiedsordnung (Swiss Rules) des Swiss 
Arbitration Centers, welche 2021 in Kraft getreten ist, äus-
sert sich zur Frage der Offenlegung nicht. Dennoch ist auch 
in Verfahren unter den Swiss Rules eine freiwillige Offen-

Eine gängige Fehlvorstellung ist, dass  
ein Vergleich bei finanzierten Verfahren 
nicht oder nur eingeschränkt möglich ist.
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